
Januar  2011/ Version 2.1

Tarifordnung für Betreuungsplätze

Baby bis 18 Monate

100 % 70 % 50 % 

CHF 135.00 CHF 95.00 CHF 68.00 

Kind ab 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt

100 % 70 % 50 % 

CHF 110.00 CHF 77.00 CHF 55.00 

Kind im Kindergarten

100 % 70 % 50 %

CHF 85.00 CHF 60.00 CHF 43.00

100 % = Ganzer Tag mit Mittagessen (06.30 - 18.30 Uhr)

70 % = Halber Tag mit Mittagessen (06.30 - 14.00 Uhr oder 11.30 - 18.30 Uhr)

50 % = Halber Tag ohne Mittagessen (06.30 - 11.30 Uhr oder 13.30 - 18.30 Uhr)

Erläuterungen zur Berechnung der Monatspauschale

Basis bildet der Betreuungsvertrag, worin die Betreuungstage des Kindes pro Woche festgelegt sind. Diese 
werden auf einen Monat aufgerechnet und ergeben eine fixe Monatspauschale, die monatlich im Voraus zu 
bezahlen ist. Die Pauschale wird auch während den Betriebsferien und bei Abwesenheit des Kindes in Rechnung 
gestellt. Da der Monat über das ganze Jahr immer mit 4 Wochen gerechnet wird, bezahlen Sie schließlich nur 48 
der 52 Wochen im Jahr.

Wichtig

Die Gemeinde Mettmenstetten unterstützt kein Einkommen abhängiges Tarifmodell.


